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Checkliste für die Zulassung von Bewerber:innen zur Ausbildung zum/zur Hygienkontrolleur:in 
(Zum Verbleib in der Ausbildungsbehörde – Ein Service der AÖGW) 
 

Folgende Zugangsvoraussetzungen gelten für die Ausbildung zum/zur Hygienekontrolleurin: 
 Gesundheitliche Eignung für die Ausübung des Berufes 

 Persönliche Eignung für die Ausübung des Berufes 

 Schulbildung: 
Mittlerer Schulabschluss oder einen anderen als gleichwertig anerkannten Abschluss 
oder 
Hauptschulabschluss oder einen anderen als gleichwertig anerkannten Abschluss in Verbindung mit dem 
erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen förderlichen Berufsausbildung 
oder 
Erfolgreicher Abschluss einer sonstigen zehnjährigen allgemeinen Schulbildung 

Die Überprüfung dieser Kriterien obliegt der zuständigen Ausbildungsbehörde. Der entsprechende Antrag erfolgt 

an die Ausbildungsbehörde, bei deren Gesundheitsbehörde der/die Bewerber:in tätig werden will. Diesem Antrag 

sind entsprechende Dokumente gemäß geltender / angewendeter Ausbildungs- und Prüfungsordnung beizufügen. 

Folgende Checkliste steht Ihnen für die Überprüfung zur Verfügung: 

 

Nr. Diese benötigten Dokumente liegen zur Ausbildungszulassung vor:  

1. Lebenslauf  

2.  Geburtsschein oder Geburtsurkunde, bei Namensänderung entsprechende Urkunde  

3.  Gesundheitliche Eignung zur Ausübung des Berufes 

(amtsärztliches Zeugnis über die körperliche Eignung zur Berufsausübung, dessen Ausstellung bei 

Antragstellung nicht mehr als drei Monate zurückliegt, Hinweis für Berlin: ärztliches Zeugnis über 

die körperliche Eignung zur Berufsausübung, dessen Ausstellung bei Antragstellung nicht mehr als 

drei Monate zurückliegt) 

 

4.  Persönliche Eignung zur Ausübung des Berufes 

(amtliches Führungszeugnis, bei Antragstellung nicht älter als drei Monate) 

 

5. Schulbildung 

Mittlerer Schulabschluss oder einen anderen als gleichwertig anerkannten Abschluss oder  

Hauptschulabschluss oder einen anderen als gleichwertig anerkannten Abschluss in Verbindung 

mit dem erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen förderlichen Berufsausbildung 

oder 

 

Erfolgreicher Abschluss einer sonstigen zehnjährigen allgemeinen Schulbildung  
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